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ZWW baut weiteren Abwassersammler in Grünhain

An der Zwönitzer Straße in Grünhain beginnen die Bauarbeiten am 17.3.2014.

Bereits in 2013 begann der Zweckver-
band Wasserwerke Westerzgebirge
(ZWW) mit der Vergrößerung und Mo-
dernisierung seiner Zentralkläranlage
in Grünhain an der Oswaldtalstraße von
bisher 2.500 Einwohnergleichwerten
(EWG) auf 3.000 EWG und dem Bau 
eines neuen Regenrückhaltebeckens mit
vorgelagertem Strauraumkanal im hin-
teren Teil an der Straße Am Moosbach
mit einem Gesamtfassungsvermögen
von 3.200 m³. Beide Großprojekte mit
einem finanziellen Umfang von 1,922
Mio. €, so der Geschäftsführer des ZWW
Frank Kippig, sollen im August des Jah-
res 2014 abgeschlossen werden.
Grünes Licht gab die Verbandsver-
sammlung des ZWW am 05.03.2014 für
einen weiteren Großauftrag in Grün-
hain. So soll auf der gesamten Zwönit-
zer Straße zwischen Einmündung Dit-

tersdorfer Straße und Kühnhaider Straße
am Ortsausgang Grünhain ein Misch-
wasserkanal aus Stahlbeton der Nenn-
größe DN 1000 errichtet werden. Zu-
sätzlich wird, beginnend vom derzeit ge-
bauten Regenrückhaltebecken entlang
des Moosbaches, ein 640 Meter langer
Schmutzwasserüberleitungskanal ge-
baut, der dann in den bereits bestehen-
den Moosbachsammler, der zur Zen-
tralkläranlage führt, einmünden soll.
Damit können auf der Zwönitzer Straße
und an der Brücke der Straße Am Moos-
bach über den Moosbach insgesamt 30
Hausanschlüsse umgebunden und wei-
tere 5 Hausanschlüsse neu auf das zen-
trale Abwassernetz aufgebunden wer-
den. Gleichzeitig, so Kippig, wird mit
dem neuen Sammlersystem die Vor-
aussetzung zur abwassertechnischen
Aufbindung des Gewerbegebietes Grün-

hain zur Zentralkläranlage Grünhain ge-
schaffen. Die Kosten dieses dritten Groß-
auftrages belaufen sich auf 553,4 T€und
werden, wie auch die anderen zwei
Großprojekte, mit insgesamt 50 % von
der Europäischen Union und dem Frei-
staat Sachsen gefördert.
Beginnen soll die Baumaßnahme bereits
am 17.03.2014, mit der Baufertigstellung
ist nicht vor Ende August 2014 zu rech-
nen. Die Zwönitzer Straße muss, bedingt
durch die Größe und die Tiefenlage des
Mischwassersammlers nebst Hausan-
schlüssen, im Bauabschnitt voll gesperrt
werden. Die Umleitung des Verkehrs er-
folgt über die Dittersdorfer Straße und
die Kühnhaider Straße im Gewerbe-
gebiet Grünhain. Ebenfalls wird begin-
nend ab dem 17.03.2014 für ca. 2 Monate
die Brücke auf der Straße Am Moosbach
über den Moosbach gesperrt.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO)

1Nach § 47 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 6 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes
über kommunale Zusammenarbeit
(SächsKomZG) und § 4 Abs. 4 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen.
2Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzungen, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,

3. der Verbandsvorsitzende dem Be-
schluss nach § 21 Abs. 3 Sächs-
KomZG wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens-

oder Formvorschrift gegenüber
dem Zweckverband unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist. 

3Ist eine Verletzung nach Satz 2 Zif-
fern 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen.

Schwarzenberg, den 6. März 2014

Zweckverband Wasserwerke 
Westerzgebirge
gez. Joachim Rudler 
Verbandsvorsitzender

Gemäß § 76 (4) SächsGemO liegt die
Haushaltssatzung mit den Wirt-
schaftsplänen des Zweckverbandes
Wasserwerke Westerzgebirge - Berei-
che Trinkwasser und Abwasser für das
Wirtschaftsjahr 2014 in der Geschäfts-
stelle 08340 Schwarzenberg, Am
Wasserwerk 14, Zimmer 224, inner-
halb der üblichen Dienstzeiten in der
Zeit vom 13.03.2014 bis 21.03.2014
öffentlich zur Einsichtnahme aus. 

Auf Grund des Sächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 4
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und der Verbandssatzung vom 11. August 2004 in
den jeweils gültigen Fassungen haben die Verbandsmitglieder am 11. Dezember 2013 die Haushaltssatzung für die
Bereiche Trink- und Abwasser des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge für das Wirtschaftsjahr 2014 
beschlossen. Diese Haushaltssatzung wurde rechtsaufsichtlich durch das Landratsamt Erzgebirgskreis am 18.02.2014
mit Aktenzeichen 093.12/1-14-030.mz-7020-2/2014 wie folgt genehmigt: 

§ 1 Wirtschaftsplan
Die anliegenden Wirtschaftspläne 2014 des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge, der Bereiche Trink- und
Abwasser für das Wirtschaftsjahr 2014 werden festgesetzt mit

Bereich Trinkwasser  Bereich Abwasser Gesamt
Erfolgsplan:
Summe der Erträge 15.325.100,00 € 19.516.200,00 € 34.841.300,00 €
Summe der Aufwendungen 15.311.800,00 € 18.710.000,00 € 34.021.800,00 €
voraussichtliches Jahresergebnis 13.300,00 € 806.200,00 € 819.500,00 €
Liquiditätsplan:
Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 3.038.500,00 € 2.784.000,00 € 5.822.500,00 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -3.128.000,00 € -4.386.500,00 € -7.514.500,00 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit  339.500,00 € 861.328,00 € 1.200.828,00 €

§ 2 Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
zur Finanzierung von Investitionen beträgt: 1.019.500,00 € 4.386.500,00 € 5.406.000,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen beträgt: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 2.900.000,00 € 3.730.000,00 € 6.630.000,00 €

§ 5 Umlagen
Für den Bereich Trinkwasser werden keine Umlagen erhoben.
Die Verbandsumlage für den Bereich Abwasser wird für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:
Kapitalumlage für den Liquiditätsplan (Straßenentwässerungsanteil)* 790.300,00 €
Betriebskostenumlage für den Erfolgsplan 151.400,00 €
(Betriebskosten für die Ableitung und Klärung von Straßenabwässern)**
*Der Umlageschlüssel ist in der Verbandssatzung festgelegt.
**Der Umlageschlüssel ist im Wirtschaftsplan festgelegt.

§ 6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft.
Schwarzenberg, den 6. März 2014
Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge 
gez. Joachim Rudler
Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung 2014
des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge für die Bereiche Trink- und Abwasser

Bekanntmachung
des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge
Gemäß § 99 der Sächsischen Gemein-
deordnung liegt der Beteiligungsbe-
richt für das Jahr 2012 des Zweckver-
bandes Wasserwerke Westerzgebirge
in der Geschäftsstelle Schwarzenberg,
Am Wasserwerk 14 innerhalb der üb-

lichen Dienstzeiten vom 12. März 2014
bis 20. März 2014 öffentlich zur Ein-
sichtnahme für jedermann aus.

Joachim Rudler
Verbandsvorsitzender


